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Sehr geehrter Herr Präsident, 
 
Sie haben den Präsidenten der Republik von der Resolution der Vollversammlung 
des Trinationalen Atomschutzverbandes in Kenntnis gesetzt, die einen Zeitplan für 
die endgültige Stilllegung des Kraftwerkes Fessenheim verlangt. Sie halten das Si-
cherheitsniveau des Kraftwerks für nicht geeignet und empfehlen seine sofortige Still-
legung. 
 
Der Präsident der Republik hat bekräftigt, dass das Kraftwerk Fessenheim Ende des 
Jahres 2016 unter Bedingungen, die die Sicherheit der Versorgung dieser Region, 
die Umgestaltung des Standortes und die Beibehaltung aller Arbeitsplätze garantie-
ren werden, geschlossen wird. Die Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, diesen 
Rückbau beispielhaft zu gestalten, sodass die Kraftwerke, deren Laufzeit in zahlrei-
chen Ländern der Welt endet und die beherrschbare Technologien erfordern, auch in 
dieser Hinsicht eine Möglichkeit für die französische Kernindustrie sein können. 
 
Ich möchte Sie daran erinnern, dass das Kraftwerk Fessenheim von seiner Planung 
bis zu seinem Rückbau - wie alle französischen Kernkraftwerke - durch die Atomsi-
cherheitsbehörde (ASN) als unabhängige Behörde kontrolliert wird. Die ASN versi-
chert sich kontinuierlich der Konformität der kerntechnischen Anlagen mit den ge-
setzlichen Regelungen und kann gegebenenfalls die Auflagen erteilen, die sie hin-
sichtlich der Sicherheit einer bestimmten Anlage für notwendig hält. Die ASN nimmt 
alle zehn Jahre vertiefte Untersuchungen der Sicherheit der kerntechnischen Anla-
gen vor. Mit dieser Neuüberprüfung soll es möglich sein, die Situation der Anlage 
hinsichtlich der gesetzlichen Regelungen, die auf sie anzuwenden sind, einzuschät-
zen und die Beurteilung der Risiken oder Unzulänglichkeiten, die die Anlage auf-
weist, auf den neuesten Stand zu bringen, indem insbesondere der Zustand der An-
lage, die im Laufe des Betriebs erworbenen Erfahrungen, die Entwicklung der Kennt-
nisse und die auf ähnliche Anlagen anwendbaren Regelungen mit dem Ziel einer 
ständigen Verbesserung der Sicherheit unserer Anlagen berücksichtigt werden. 



Der Zustand des Kernkraftwerks Fessenheim entspricht gegenwärtig - wie alle ande-
ren Kraftwerke - den Sicherheitsanforderungen der ASN. 
 
Der Vorrang der Sicherheit verlangt die zwingende Umsetzung der von der ASN in 
der Folge der dritten Zehnjahresüberprüfungen der Reaktoren 1 und 2 des Kraft-
werks Fessenheim geforderten Arbeiten sowie der Arbeiten, die im Rahmen der zu-
sätzlichen Sicherheitsüberprüfungen gefordert wurden, auch wenn das Kraftwerk 
Ende 2016 abgeschaltet wird. Die Regierung wird sich vergewissern, dass das Ende 
des Betriebs der Anlage unter optimalen Sicherheitsbedingungen geschieht. 
 
Ausserdem hat der Präsident der Republik François ROL-TANGUY am 12. Dezem-
ber im Ministerrat zum interministeriellen Beauftragten für die Schliessung des Kern-
kraftwerkes und die Umgestaltung des Standortes Fessenheim ernannt. Er wird für 
die Regierung und in meinem Namen mit der Betreuung der Schliessung des Kraft-
werkes Fessenheim bis 2016 beauftragt sein, indem er Absprachen mit allen beteilig-
ten Seiten aufnimmt, um die Umgestaltung des Standortes unter ökonomisch, tech-
nisch und sozial verantwortlichen Bedingungen vorzunehmen. 
 
Ich hoffe, auf Ihre Besorgnisse geantwortet zu haben und bleibe weiterhin dafür Ihr 
Ansprechpartner.  
 
 
Mit herzlichen Grüssen 
 
Delphine BATHO 


